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Stellungnahme Bayerischer Bauernverband an Liegenschaftsamt 

 

Sehr geehrter Herr Schmidt, 

 

die Stadtratsfraktion B90/Grüne hat verschiedene Themen bezüglich Landbewirtschaftung und 

Grünflächen-Bewirtschaftung im Bereich der Stadt Schwabach zur Behandlung im nächsten Umwelt- 

und Verkehrsausschuss beantragt. 

 

Aus der Sicht der Landwirtschaft ist es derzeit nicht ratsam, auf kommunaler Ebene Alleingänge zu 

unternehmen. Wie bekannt, fand erst vor kurzem die erste Lesung des Begleitgesetzes zum 

Artenschutzgesetz im Bayerischen Landtag statt. Eine Entscheidung über den Wortlaut dieses 

Begleitgesetzes und über die Ausgestaltung ist noch nicht gefallen und wird sicherlich noch geraume 

Zeit in Anspruch nehmen. Im Begleitgesetz sollen Härten abgemildert und praktikablere Wege der 

Umsetzung aufgezeigt werden. Auch der Grundsatz "Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht" soll in weiten 

Teilen sichergestellt werden. Die Politik macht eindeutig klar, dass auch beim Naturschutz, den es nur 

gemeinsam mit den Landwirten geben kann, nicht zum Nulltarif geben wird. 

 

In den nächsten Wochen werden bayernweit Regionalkonferenzen stattfinden.  

Die Politik will hier über großangelegte Informationsveranstaltungen die betroffenen Landwirte 

informieren. Danach soll das Begleitgesetz im Landtag beschlossen werden. 

 

Sofern einzelne Kommunen jetzt im Vorfeld in ihrem Zuständigkeitsbereich eigene Vorgaben 

schaffen, besteht die große Gefahr, dass Fördermöglichkeiten für gewünschte 

Extensivierungsmaßnahmen im Schwabacher Raum verbaut werden. Um dies zu verhindern raten 

wir dringend an, die Entscheidungen zum Begleitgesetz in Bayerischen Landtag abzuwarten. 

 

Dass ein gutes Miteinander möglich ist, zeigt der seit 25 Jahren bestehende Wasserpakt in 

Schwabach. Hier wurde auf Augenhöhe mit den Beteiligten Landwirten eine praktikable und 

machbare Lösung gefunden, mit der beide Seiten leben können. Dies zeigt, dass Freiwilligkeit oft 

Ordnungsrecht sicherlich sinnvoll ist.  

 

  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Maximilian Schneider 

Geschäftsführer 
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